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Stichpunkte zum Plädoyer�in dem Berufungsverfahren gegen Herrn Felix Somm


– LG München 20 Ns 465 Js 173158/95 – 








Antrag:





Freispruch von Herrn Somm in allen Anklagepunkten und �Kostentragung durch die Staatskasse











BEGRÜNDUNG:





I. DER FESTGESTELLTE SACHVERHALT


1) Die rechtswidrigen Daten waren nicht bei der CompuServe GmbH, sondern bei der CompuServe Inc. gespeichert. Dies wurde


·	bereits festgestellt bei der 1. Durchsuchung 1995


·	bestätigt durch das BKA-Gutachten


·	bestätigt durch alle Polizeibeamten


�SYMBOL 222 \f "Symbol" \s 12�Þ�	Herr Somm konnte die rechtswidrigen Daten nicht selbst löschen, sondern nur die Muttergesellschaft CompuServe Inc. um Löschung bitten.





2) Herr Somm hat sofort und erfolgreich die Sperrung aller rechtswidrigen Newsgroups veranlaßt. Dies wurde 


·	bestätigt durch die Zeugin Paulette W.


·	bestätigt durch alle Polizeibeamten.





3) Es wurden keine kinderpornographischen o.ä. Newsgroups wiedereröffnet. Die gelegentliche Zugänglichkeit gesperrter Newsgroups beruhte vielmehr auf technischen Anfälligkeiten der hochkomplexen Serverarchitektur in den USA. Belege hierfür sind:


·	Übereinstimmende Darstellung der Zeuginnen Paulette W. und Barbara C. über die Sperrpolitik der Fa. CompuServe Inc.:


	CompuServe Inc. wollte keine eigene Bewertung und Zensur der Inhalte (1st amendment)


	Jedoch erfolgte auf dem Newsserver der CompuServe Inc eine unbedingte Sperrung aller Gruppen, die von einer Behörde als rechtswidrig bezeichnet wurden („good business practice ... in host countries„)


	Darüber hinaus Einschaltung der auf ihrem Gebiet führenden Firma Microsystems zur Überprüfung aller Newsgroups und insbes. der 282er-Liste.


·	Bestätigung aller Polizeibeamten, daß lediglich einzelne gesperrte Newsgroups nur gelegentlich wieder auftauchten. Dies vor dem Hintergrund:


	nur 13 Anklagepunkte mit strafbaren Inhalten


	jedoch z.T. tägliche Überprüfung des Newsservers durch die Polizei


·	Gutachten des amerikanischen Sachverständigen A. Johnson-Laird über die Komplexität und Umgehungsmöglichkeiten des Serversystems zeigt erstmals die versteckten Probleme


·	Die in der Hauptverhandlung am 15.11.1999 von der Polizei erstmals vorgelegten Ausdrucke des Polizeibeamten Möves belegen, daß am 21.5.1996 zahlreiche Newsgroups gesperrt waren, die aus der 282er-Liste stammten, teilweise noch weitere darüber hinaus





4) Herr Somm hatte keinerlei Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten und konnte diese auch nicht kennen.


·	Keine Kenntnis der wiederaufgetauchten Newsgroups


	Versicherung der CompuServe Inc. gegenüber Herrn Somm über Sperrung (Zeugin Paulette W.)


	Eigene Prüfung von Herrn Somm fiel positiv aus


	Keine Mitteilung der Staatsanwaltschaft gegenüber Herrn Somm (Protokoll Dr. Moritz über Besprechung mit Staatsanwalt Stoll)


·	Keine Möglichkeit der Kenntnis von Spielen 


	Zahlreiche spezielle Spieleforen mit einer Vielzahl von Spielen


	Eine Vielzahl von Spielen findet sich auch in den sonstigen Foren


	Bezugspunkt für eventuelle Prüfungspflichten von Herrn Somm sind im übrigen nicht die Spiele, sondern das riesige gesamte proprietäre Angebot der CompuServe Inc





5) Herr Somm hatte keinerlei eigene Sperrmöglichkeiten für die Newsgroups und für die Spiele


·	Aussagen der beiden Sachverständigen Prof. Dr. Pfitzmann und Dr. Fuhrberg


·	Analyse bei Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, 1999, S. 7 ff.








II. DIE RECHTLICHE BEGRÜNDUNG FÜR DEN FREISPRUCH





1) Herr Somm kann nur wegen konkreter Handlungen oder Unterlassungen verurteilt werden, welche die strafbaren Inhalte zugänglich machten. Solche Handlungen oder Unterlassungen liegen nicht vor!


·	Betreiben des Netzzuganges ist sozialadäquat


·	Mitteilungen in die USA haben die Inhalte gesperrt, nicht gefördert


·	Wiedereröffnen von legalen Newsgroups der 282er-Liste


	erfolgte nicht durch Herrn Somm


	war für die Zugänglichkeit der strafbaren Inhalte auch nicht kausal


·	Unterlassen von eigenen Sperrmaßnahmen durch Herrn Somm an den deutschen Einwahlknoten


	Solche Sperrmaßnahmen waren nicht möglich (vgl. Sachverständigenaussagen)


	Für solche (hochaufwendigen) Sperrmaßnahmen der CompuServe GmbH bestand auch gar kein Anlaß, nachdem die amerikanische CompuServe Inc. gesperrt hatte.





2) Im Hinblick auf den allein in Betracht kommenden Vorwurf des Unterlassens fehlt es auch an der erforderlichen Garantenpflicht von Herrn Somm:


·	Herr Somm war nur für die deutsche CompuServe GmbH verantwortlich, nicht für die CompuServe Inc. 


·	Dies entspricht der ganz herrschenden Meinung in Wissenschaft und Rechtsprechung





3) Die Strafbarkeit von Herrn Somm ist durch § 5 Abs. 3 des Teledienstegesetzes bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen.


Ein Freispruch entspricht voll dem System und den Gründen von § 5 TDG


Der Wortlaut von § 5 Abs. 3 i.V.m. § 3 Nr. 1 TDG ist völlig eindeutig (Art. 103 Abs. 3 GG!) und das „Mißbrauchsargument“ der Staatsanwaltschaft ist unzutreffend


·	Vgl. näher Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, C.H. Beck 1999, S. 105 ff.





4) Bezüglich der Spiele bestehen zusätzliche Gründe für den Freispruch im Hinblick auf § 21 GjSM.


·	Die Spiele konnte Herr Somm im X.25-Netz genauso wenig sperren wie die Newsgroups


·	Bezüglich der Spiele bestand ebenfalls keine Garantenpflicht von Herrn Somm


·	Bei der Vielzahl der Spiele liegt im übrigen keine Fahrlässigkeit von Herrn Somm vor


·	Darüber hinaus wird aus Rechtsgründen die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit des § 21 Abs. 3 GjSM durch das Kenntniserfordernis des § 5 Abs. 2 TDG selbst für die CompuServe Inc. ausgeschlossen; dies gilt erst recht für die CompuServe GmbH


·	Die Spiele waren in den USA legal und die verwaltungsrechtlichen Regelungen des GjSM gelten in den USA nicht. Deshalb ist auch eine Teilnahmestrafbarkeit von Herrn Somm ausgeschlossen (anders als im Strafrecht)


·	usw. ................








III. ZUSAMMENFASSUNG





·	Bitte, den Freispruch auf mehrere Rechtsgrundlagen zu stellen, um sowohl Herrn Somm zu rehabilitieren als auch Rechtssicherheit für die Internet-Industrie zu gewährleisten.


·	Dank für die faire Verhandlungsführung durch das LG München sowie für die Unabhängigkeit und Fairness der Staatsanwaltschaft im Hauptverfahren sowohl in der 1. und in der 2. Instanz.
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